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Auswirkung dauerhafter Verluste auf die internationale 
Verrechnungspreisprüfung 

Hat die inländische Tochtergesellschaft eines mit Gewinn arbeitenden ausländischen 

Weltkonzerns in völliger Eigenständigkeit die Aufgabe zu erfüllen, ein bestimmtes 

Nahrungsmittel am gesamteuropäischen Markt einzuführen und zu vertreiben und treten 

hierbei seit 1995 dauerhaft Verluste auf, die durch - auf Kapitalrücklage gebuchte - 

Gesellschafterzuschüsse der ausländischen Muttergesellschaft abgedeckt werden, dann löst 

dies nach Ziffer 1.52 der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze (AÖF Nr. 114/1996) die 

Notwendigkeit einer "besonders eingehenden" Überprüfung der Verrechnungspreise aus. 

Wird zudem von der Unternehmensleitung eingeräumt, dass unter den gegebenen 

Umständen frühestens erst in weiteren zwei Jahren mit dem Eintritt in die Gewinnzone zu 

rechnen ist, dann deuten diese Gegebenheiten auf eine Verletzung des 

Fremdverhaltensgrundsatzes bei der konzerninternen Verrechnungspreisgestaltung hin. Denn 

Z 1.53 der OECD-Verrechnungspreisgrundsätze weist ausdrücklich darauf hin, dass in einem 

solchen Fall "das Verlustunternehmen vom multinationalen Konzern, dem es angehört, für 

die aus seiner Tätigkeit gezogenen Vorteile keine ausreichende Abgeltung erhält." Dies gilt 

insbesondere, wenn die Verluste "über einen längeren Zeitraum hinweg" angefallen sind (Z 

1.54 OECD-Verrechnungspreisgrundsätze). 

Es ist wohl richtig, dass der "längere Zeitraum" in den OECD-Verrechnungspreisgrundsätzen 

nicht näher definiert ist. Zieht man die deutsche Rechtsprechung heran (BFH 17.2.1993, 

BStBl II 1993, 457), dann wäre ein Regelansatz von drei Jahren maßgebend. Bei einem über 

14 Jahre währenden Dauerverlust wird aber jedenfalls der "längere Zeitraum" bereits bei 

weitem überschritten. Denn ein fremder Dritter würde sich nicht auf die Übernahme eines 

Geschäftsfeldes einlassen, das ihm für einen derart langen Zeitraum Verluste verursacht, 

ohne dafür eine Abgeltung zu verlangen. 

Es ist daher nicht die Verlustabdeckung, die zu einer "verdeckten Gewinnausschüttung" 

führen kann, wohl aber der Umstand, dass die ausländische Muttergesellschaft aus der 
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verlustbringenden Tätigkeit der Tochtergesellschaft im Sinn der Z 1.53 der OECD-

Verrechnungspreisgrundsätze Vorteile gezogen hat, die ein fremder Dritter nicht 

unentgeltlich erlangt hätte. 

Ob solche Gegebenheiten vorliegen, bedarf eingehender Untersuchungen, für die zB eine 

Offenlegung der Gewinnverhältnisse im Konzern nützlich sein können. Sollte seitens der 

österreichischen Betriebsprüfung eine Verrechnungspreisberichtigung mit der Folge einer 

verdeckten Gewinnausschüttung vorgenommen worden sein (oder deren Vornahme 

angekündigt worden sein), bestünde auf der Grundlage des DBA auch die Möglichkeit, im 

Rahmen eines - im ausländischen Staat einzuleitenden - Verständigungsverfahrens die 

Angelegenheit durch Zusammenarbeit der Steuerbehörden der beiden Staaten einer Lösung 

zuzuführen. 
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